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TEIL BL__,__J r 

Einzelheiten der Bebauung 

1. nie Oberkante des Erdgeschoßfußbodens für mehrgeschossige 
Wohngebäude dar! nicht höher liegen als 1,2o m über 
der jeweils zugeordneten s traßenverkehrsfläche. 
Ausnahmen von diesen Festsetzungen sind nur zulässig, 
wenn sie durch Geländeform, Oberflächen- oder Grund
wasserstand, Hochwasser und Höhenlage der Schmutz
waeserleitungEm bedingt sind. 

2. S ammelgaragen, die von ToPbandenen oder zulässigen 
mehrgeschoss igen lVohngebäude weniger als lo,oo m 
Abstand haben, sind höhenmäßig so anzulegen, daß 
ihre Dachoberkante siob unterhalb der Fensterbrüstungen 
im Erdgeschoß der Wohngebäude befindet. 

3· Als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den Verkehrs
flächen sind Einfriedigungen bis o, 8o m Höhe als Hecken 
mit Schutzzaun zulässig. 
An den seitlichen und rückwärtigen Grenzen sind Zäune 
oder Hecken bis zu einer Höhe von 1,2o m zugelassen. 


